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1. Allgemeines / Termine  

 

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge fällig werden: 

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 

   Überweisung
1
 Scheck

2
 

Lohnsteuer, Kirchensteuer, 

Solidaritätszuschlag
3
 

11.05.2018 14.05.2018 08.05.2018 

Umsatzsteuer
4
 11.05.2018 14.05.2018 08.05.2018 

Kapitalertragsteuer,  

Solidaritätszuschlag 

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind 

zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an 

das zuständige Finanzamt abzuführen. 

Gewerbesteuer 15.05.2018 18.05.2018 11.05.2018 

Grundsteuer 15.05.2018 18.05.2018 11.05.2018 

Sozialversicherung
5
 28./29.05.2018 entfällt entfällt 

 

1       
Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem 

Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen 

Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu 

drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die 

Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

2      
Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim 

Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

3     
Für den abgelaufenen Monat. 

4      
Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern mit 

Dauerfristverlängerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 

5      
Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag 

des laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Last-

schriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese 

müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 24./25.05.2018) an die jeweilige Ein-

zugsstelle übermittelt werden. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind zu beachten. Wird die 

Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor 

dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf 

einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

  

2. Arbeitsrecht 

 

Angebliches Vortäuschen einer Arbeitsunfähigkeit 

Die auf das Vortäuschen einer Arbeitsunfähigkeit gestützte fristlose Kündigung eines Arbeitnehmers, der seit 

49 Jahren ohne Beanstandungen für seinen Arbeitgeber tätig war, ist unwirksam. Bei einer so langen Betriebszu-

gehörigkeit ist es dem Arbeitgeber zumutbar, zumindest bis zum Ablauf der ordentlichen Kündigungsfrist an dem 

Arbeitsverhältnis festzuhalten. Eine hilfsweise erklärte ordentliche Kündigung ist unwirksam, wenn der Nachweis, 
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dass der Arbeitnehmer seine Arbeitsunfähigkeit vorgetäuscht oder sich genesungswidrig verhalten hat, nicht 

geführt werden kann. Dies hat das Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz im Fall eines langfristig beschäftigten 

Werkzeugmachers entschieden, der am Knie operiert worden war und für die darauffolgenden Tage eine Arbeits-

unfähigkeitsbescheinigung eingereicht hatte. Sein Arbeitgeber misstraute ihm und beauftragte eine Detektei mit 

seiner Beobachtung. Infolge des Berichts der Detektei, der Arbeitnehmer habe während seiner Krankschreibung 

in seinem nebengewerblich betriebenen Weinbaubetrieb Tätigkeiten verrichtet, kündigte der Arbeitgeber dem 

Arbeitnehmer fristlos, hilfsweise ordentlich. Das Gericht erklärte die Kündigung für unverhältnismäßig. Der Bericht 

der Detektei sei zu vage, um den Nachweis eines vertragswidrigen Verhaltens des Arbeitnehmers zu führen. 

  

Heimliche Aufnahme eines Personalgesprächs berechtigt zur fristlosen Kündigung 

Ein Arbeitnehmer hatte in einer E-Mail Kollegen beleidigt. Das daraufhin stattgefundene Personalgespräch mit 

dem Vorgesetzten und dem Betriebsrat nahm er heimlich mit seinem Handy auf. Als die Arbeitgeberin davon 

erfuhr, sprach sie eine fristlose Kündigung aus. Der Arbeitnehmer erhob Kündigungsschutzklage, die vom Ar-

beitsgericht und später auch vom Hessischen Landesarbeitsgericht abgewiesen wurde. Die heimliche Aufnahme 

eines Gesprächs verletzt das Persönlichkeitsrecht der Gesprächspartner. Rechtfertigungsgründe waren nicht 

ersichtlich. Da das Arbeitsverhältnis bereits durch die vorangegangene E-Mail belastet war, war trotz der langen 

Betriebszugehörigkeit des Arbeitnehmers keine positive Prognose für das Arbeitsverhältnis möglich. 

 

3. Einkommensteuer 

 

Als Werbungskosten abzugsfähige Schuldzinsen bei Umschuldung eines Fremdwäh-

rungsdarlehns mit Verlust 

Entsteht bei der Umschuldung eines zum Erwerb einer selbst genutzten Wohnung aufgenommenen Fremdwäh-

rungsdarlehns ein Verlust, sind bei einer späteren Vermietung dieser Wohnung auch nur die Schuldzinsen für den 

Teil des Darlehns abziehbar, der den ursprünglichen Anschaffungskosten der Wohnung entspricht. Die Erwerber 

einer Eigentumswohnung finanzierten die Anschaffungskosten mit einem Fremdwährungsdarlehn in Schweizer 

Franken. Der ursprüngliche Darlehnsbetrag im Wert von 105.000 € entsprach den Anschaffungskosten. Aufgrund 

der Kursentwicklung des Schweizer Franken zum Euro erhöhte sich die Darlehnsschuld auf ca. 139.000 €. Die-

ses Darlehn wurde mit einem Bausparkredit in gleicher Höhe abgelöst und die Eigentumswohnung nachfolgend 

vermietet. Die Eigentümer machten die Zinsen für das Bauspardarlehn in voller Höhe als Werbungskosten gel-

tend. Dem ist das Finanzamt nicht gefolgt. Es berücksichtigte nur die anteiligen Zinsen für das Darlehn, soweit sie 

auf die ursprünglichen Anschaffungskosten von 105.000 € entfielen. Das Finanzgericht Münster teilte die Auffas-

sung des Finanzamts. Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 

  

Aufgabe eines landwirtschaftlichen Betriebs durch Übertragung sämtlicher landwirt-

schaftlicher Nutzflächen 

Werden sämtliche landwirtschaftlichen Nutzflächen im Wege der vorweggenommenen Erbfolge an mehrere 

Rechtsnachfolger unentgeltlich übertragen, gilt der landwirtschaftliche Betrieb als aufgegeben. Ein Land- und 

Forstwirt übertrug seinen ruhenden (verpachteten) Betrieb, aus dem er Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft 

erzielte, im Wege der vorweggenommenen Erbfolge auf eine Tochter und zwei Enkelkinder. Das Finanzamt ging 

von einer Betriebsaufgabe aus und erfasste bei der Einkommensteuerfestsetzung des betreffenden Veranla-
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gungszeitraums einen Aufgabegewinn. Der Bundesfinanzhof hat dies bestätigt. Demnach liegt bei einer Übertra-

gung im Wege der vorweggenommenen Erbfolge eine Betriebsaufgabe vor, wenn die Rechtsnachfolger nicht 

mitunternehmerisch verbunden sind. Da der Übertragende nur über einen ruhenden Betrieb verfügte, der nicht 

aus mehreren Teilbetrieben bestand, war auch nicht von der Übertragung solcher Teilbetriebe auszugehen, die 

zu Buchwerten hätten fortgeführt werden können. 

  

Aufteilung des Kaufpreises auf Grundstück und Gebäude regelmäßig nach Sachwert-

verfahren 

Wird ein bebautes Grundstück gekauft, ist der Kaufpreis auf die anteiligen Werte des Grund und Bodens und des 

Gebäudes aufzuteilen, weil die Gebäudeabschreibung nur für die auf das Gebäude entfallenden Anschaffungs-

kosten geltend gemacht werden kann. Die anteiligen Werte können nach der Immobilienwertermittlungsverord-

nung ermittelt werden. Diese kennt drei Bewertungsverfahren: Vergleichswert, Ertragswert und Sachwert. Der 

Bundesfinanzhof favorisiert die Aufteilung nach dem Sachwertverfahren. Nur bei Grundstücken, die Gewerbe- 

und Wohnzwecken dienen, kann im Einzelfall ausnahmsweise auch das Ertragswertverfahren angewendet wer-

den, wenn es die tatsächlichen Wertverhältnisse besser abbildet. Hinweis: Ist der Kaufpreis bereits im Kaufver-

trag aufgeteilt, muss das Finanzamt dies akzeptieren, wenn die Aufteilung grundsätzlich den realen Wertverhält-

nissen entspricht und wirtschaftlich haltbar erscheint. 

 

Aufwendungen für Jubiläums-Wochenende können als Betriebsausgaben abzugsfähig 

sein 

Ein Verein mit gewerblichen Einkünften feierte sein 25-jähriges Bestehen von Freitag bis Sonntag in aufwendi-

gem Rahmen mit 450 Personen (Vereinsmitglieder, Geschäftspartner und Arbeitnehmer). Die Gesamtkosten 

betrugen 240.000 €. Neben der Vorstandssitzung, der Mitgliederversammlung und der Jubiläumsveranstaltung 

gab es ein umfangreiches Rahmenprogramm, wie Beachparty, Jubiläumsmarkt und Schifffahrt auf dem Rhein mit 

Abendessen. Der Verein bezahlte auch alle Übernachtungskosten. Die auf Übernachtungen und Rahmenpro-

gramm entfallenden Kosten behandelte das Finanzamt als nicht abzugsfähige Aufwendungen für Geschenke, 

weil sie je Person mehr als 35 € betrugen. Das Finanzgericht Münster kam aufgrund von Zeugenbefragungen zu 

dem Ergebnis, dass das Jubiläums-Wochenende nur der Kontaktpflege und dem fachlichen Gedankenaustausch 

der Teilnehmer diente. Es konnte keinen Geschenkecharakter in den Kosten für Übernachtung und Rahmenpro-

gramm erkennen. Nach Auffassung des Gerichts waren diese deswegen als Betriebsausgaben abzugsfähig. 

  

Beitragserstattungen durch berufsständische Versorgungseinrichtungen sind steuer-

frei 

Beitragserstattungen durch berufsständische Versorgungswerke sind unter bestimmten Voraussetzungen steuer-

frei. Nach Auffassung der Finanzverwaltung gilt das aber nur, wenn nach dem Ende der Beitragspflicht eine War-

tezeit von 24 Monaten eingehalten wird. Dementsprechend unterwarf das Finanzamt die vom Versorgungswerk 

erstatteten Pflichtbeiträge eines Rechtsanwalts, der in das Beamtenverhältnis übernommen wurde, als Leibrente 

der Einkommensteuer. Dem widersprach der Bundesfinanzhof. Die Fristenregelung der Finanzverwaltung ent-

spricht nicht dem Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung und ist daher nicht verbindlich. Die Beitragser-

stattungen waren also unabhängig von einer Frist steuerfrei. 
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Betriebsausgabenabzug nur für betriebsbezogene Grundschuldbelastungen 

Nur durch den Betrieb veranlasste Aufwendungen sind als Betriebsausgaben abzugsfähig. Aus diesem Grund 

kann eine eingeräumte Sicherheit für fremde Verbindlichkeiten ohne Bezug zum Betrieb nicht zu abzugsfähigen 

Betriebsausgaben führen. Dies gilt auch für die Einräumung von und Folgebelastungen durch Grundschuldbestel-

lungen für Gesellschaften im Konzernverbund ohne geschäftliche Beziehung zueinander. Diese Beurteilung des 

Bundesfinanzhofs hatte schwerwiegende Folgen für das dem Konzern E angehörende Unternehmen A. Es ver-

pachtete dem zum Konzernverbund gehörenden Unternehmen B ein Grundstück. Außerdem ließ es die Eintra-

gung einer Grundschuld an diesem Grundstück für eine Bank zu, die dem Konzernunternehmen C Kredite ge-

währt hatte. Der Konzern geriet in die Insolvenz. Daraufhin beantragte die Bank aus der Grundschuld die 

Zwangsverwaltung für das Grundstück des A. Demzufolge wurden die Mieteinnahmen des A aus der Grund-

stücksvermietung an B unmittelbar an die Bank ausgezahlt. Aus diesem Grund erfasste A in seiner Buchhaltung 

keine Mieteinnahmen. Nach Auffassung des Gerichts waren die Mieteinnahmen des A als Betriebseinnahmen zu 

erfassen. Die Auskehrung der Mieten an den Grundpfandgläubiger ist als Entnahme zu behandeln. Ein Betriebs-

ausgabenabzug für die an die Bank ausgezahlten Mieten hätte sich nur ergeben können, wenn die Einräumung 

oder Abtretung der Grundschuld durch den Betrieb des A veranlasst gewesen wäre. 

  

Bilanzierung unter Beachtung ausländischen Rechts 

Eine deutsche Fondsgesellschaft produzierte einen Spielfilm, für den sie einem Vertriebsunternehmen die welt-

weiten Verwertungsrechte einräumte. Der Vertrag unterlag dem Recht des US-Bundesstaats Kalifornien. Das 

Vertriebsunternehmen hatte fixe jährliche Lizenzzahlungen und variable, umsatzabhängige Zahlungen sowie eine 

Schlusszahlung zu leisten. Letztere erhielt das Unternehmen infolge der Nichtausübung einer eingeräumten 

Kaufoption. Es gab Streit bezüglich der Zurechnung des wirtschaftlichen Eigentums am Filmurheberrecht. Das 

Finanzgericht legte den Vertrag entsprechend der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs aus. Danach lag ein 

Lizenzvertrag vor. Es rechnete das wirtschaftliche Eigentum dem Vertriebsunternehmen zu. Die Schlusszahlung 

war somit zu aktivieren und als Entgelt für die Überlassung der Verwertungsrechte gleichmäßig über die Laufzeit 

des Lizenzvertrags zu verteilen. Das entspricht zwar dem geltenden deutschen Recht. Doch der Bundesfinanzhof 

hat entschieden, dass der Vertrag nach kalifornischem Recht auszulegen und dabei die Anwendung der auslän-

dischen Rechtsnormen in der Praxis zu ermitteln ist. Nur wenn die im Vertrag verwendeten Begriffe nach dem für 

den Vertrag geltenden ausländischen Recht die gleiche Bedeutung wie im deutschen Recht haben, kann die 

Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs direkt angewendet werden. 

  

Einkünfte aus einem ruhenden Gewerbebetrieb stellen grundsätzlich gewerbliche Ein-

künfte dar 

Ist die Tätigkeit einer Kommanditgesellschaft den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung zuzuordnen, sind 

die daraus resultierenden Einnahmen dennoch als gewerbliche Einkünfte zu qualifizieren, wenn die vermietete 

Immobilie dem Betriebsvermögen eines Gewerbebetriebs zuzuordnen ist. Denn ist dieser Gewerbebetrieb (noch) 

nicht aufgegeben, sondern nur unterbrochen, gehören die Einkünfte auf Grundlage dieses ruhenden Gewerbebe-

triebs dennoch zu den gewerblichen Einkünften. Von einer Betriebsaufgabe ist nur dann auszugehen, wenn die 

bisher ausgeübte Tätigkeit aufgrund eines eindeutigen Entschlusses des Unternehmens, den Betrieb aufzuge-

ben, endgültig eingestellt wird. Stellt das Unternehmen nur seine werbende gewerbliche Tätigkeit ein, führt das 

nicht zwangsläufig zu einer Betriebsaufgabe. Die Einstellung ist als Betriebsunterbrechung zu sehen und es ist 

von einem Fortbestand des Betriebs auszugehen. (Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 
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Gewerbliche Tätigkeit eines als externer Datenschutzbeauftragter bestellten Rechts-

anwalts 

Ein Rechtsanwalt war neben seiner anwaltlichen Tätigkeit als selbstständiger, extern bestellter Datenschutzbe-

auftragter (DSB) tätig. Bei Abgabe seiner Steuererklärungen vertrat er die Auffassung, als DSB freiberuflich tätig 

zu sein. Das Finanzamt hingegen ordnete diese Tätigkeit als gewerblich ein und setzte Gewerbesteuermessbe-

träge fest. Das Finanzgericht München folgte dieser Beurteilung. Als DSB übe der Steuerpflichtige keine im Ein-

kommensteuergesetz aufgezählte freiberufliche Tätigkeit (Katalogberufe) aus, insbesondere nicht die eines 

Rechtsanwalts oder eine diesem Berufsbild ähnliche Tätigkeit. Vielmehr handele es sich bei dem Beruf des DSB 

um ein eigenständiges Berufsbild. Die Beratungstätigkeit des DSB setze neben betriebswirtschaftlichen Grund-

kenntnissen in erheblichem Umfang Kenntnisse aus anderen Wissenschaftsbereichen voraus, wie u. a. umfang-

reiche juristische Kenntnisse zum Datenschutzrecht sowie weitreichende technische und pädagogische Kenntnis-

se und Fähigkeiten. Folglich sei ein selbstständiger, externer DSB gewerblicher Unternehmer und als solcher 

dazu verpflichtet, Bücher zu führen und aufgrund jährlicher Bestandsaufnahmen Abschlüsse zu machen, wenn 

die Voraussetzungen, wie beispielsweise hier ein Gewinn von mehr als 60.000 €, vorliegen. Der Bundesfinanzhof 

muss abschließend entscheiden. 

  

Kein Werbungskostenabzug bei Auslandsstudium ohne eigenen inländischen Haus-

stand 

Studierende können für Auslandssemester und Auslandspraktika keine Aufwendungen für die dortige Unterkunft 

und Verpflegung geltend machen, wenn sie im Inland keinen eigenen Haushalt haben, entschied das Finanzge-

richt Münster. Eine Studentin absolvierte nach Abschluss einer Ausbildung ein Bachelorstudium und verbrachte in 

dessen Rahmen zwei Auslands- und ein Auslandspraxissemester. Während der Auslandsaufenthalte blieb sie an 

ihrer inländischen Fachhochschule eingeschrieben und besuchte einmal pro Monat ihre Eltern. In ihrer Einkom-

mensteuererklärung machte die Studentin die Aufwendungen für Wohnung und Verpflegung im Ausland als Wer-

bungskosten geltend. Grundsätzlich sind nach Abschluss einer Erstausbildung die Aufwendungen für eine zweite 

Ausbildung Werbungskosten. Um die Kosten für Wohnung und Verpflegung im Ausland absetzen zu können, 

müsste aber eine doppelte Haushaltsführung vorliegen. Dafür müsste die Studentin außerhalb des Orts der ers-

ten Tätigkeitsstätte einen eigenen Hausstand unterhalten und auch am Ort der ersten Tätigkeitsstätte gewohnt 

haben. Die erste Tätigkeitsstätte der Studentin war aber während der Auslandsaufenthalte nicht mehr die inländi-

sche Fachhochschule. Vielmehr befand sich der einzige eigene Hausstand der Studentin im Ausland, da die 

Besuche in der Wohnung der Eltern keinen eigenen Hausstand begründeten. 

  

Keine Ansparabschreibung im Liebhabereibetrieb 

Eine Ansparabschreibung ist ausgeschlossen, wenn die geplanten Anschaffungen im Rahmen eines Liebhabe-

reibetriebs erfolgen sollen. Die Inhaberin eines Schreibbüros erklärte im Jahr der Betriebseröffnung einen Verlust. 

Darin enthalten war eine Ansparabschreibung für Existenzgründer. Die geplanten Anschaffungen wurden nicht 

realisiert, Einnahmen aus der geplanten Tätigkeit fielen ebenfalls nicht an. Auch in den Folgejahren wurden keine 

Einnahmen erzielt. Das Finanzamt erkannte die Verluste für die gesamten Zeiträume nicht an. Die Unternehmerin 

war dagegen der Ansicht, dass zumindest der Verlust im Gründungsjahr einschließlich der Ansparabschreibung 

zu berücksichtigen sei. Der Bundesfinanzhof entschied, dass eine steuermindernde Ansparabschreibung in ei-

nem solchen Fall nicht gebildet werden kann. Dies kommt nur für einen Betrieb infrage, der aktiv tätig ist. Steht 

hingegen zum Zeitpunkt der Erstellung der Gewinnermittlung für den betreffenden Zeitraum bereits fest, dass 
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eine gewinnbringende Tätigkeit nicht mehr ausgeübt werden kann, kommt dies einer Betriebsaufgabe gleich. 

Damit ist eine Ansparabschreibung nicht mehr möglich. Hinweis: Die Ansparabschreibung wurde grundsätzlich 

ab dem Veranlagungszeitraum 2007 durch den Investitionsabzugsbetrag abgelöst. Die Grundsätze dürften aber 

auch aktuell Anwendung finden. 

  

Keine Pflicht zur Vergabe lückenlos fortlaufender Rechnungsnummern bei  Einnah-

menüberschussrechnung 

Für Unternehmer, die ihren Gewinn zulässigerweise durch Einnahmenüberschussrechnung ermitteln, besteht 

keine Pflicht zur Vergabe numerisch fortlaufender Rechnungsnummern. So entschied es das Finanzgericht Köln 

im Fall eines Unternehmers, der über das Internet Veranstaltungen und Reisen anbot. Die Kunden erhielten nach 

der Buchung eine automatisiert erzeugte Buchungsbestätigung und Rechnung. Die dort ausgewiesene Bu-

chungsnummer war eine computergestützt generierte Kombination aus Veranstaltungsnummer, Geburtsdatum 

des Kunden und Rechnungsdatum. Die Buchungsnummer war damit eindeutig und einmalig, jedoch bezogen auf 

die vorhergehende Rechnung keine fortlaufende Zahlenangabe. Das Finanzgericht Köln urteilte, dass es für die 

Vergabe einer lückenlos fortlaufenden Rechnungsnummer keine Rechtsgrundlage gibt. Insbesondere die Rege-

lung des Umsatzsteuergesetzes, wonach eine Rechnung eine fortlaufende und einmalige Rechnungsnummer 

enthalten muss, greift nur zum Zwecke der Kontrolle des Vorsteuerabzugs. Hinweis: Dieses Urteil ist kein Frei-

brief. Im konkreten Fall waren die Aufzeichnungen geordnet und vollständig. Es gab keine Anhaltspunkte für nicht 

oder falsch erfasste Betriebseinnahmen, fehlende Rechnungsstellung oder Fehler bei den Buchungsnummern. 

Nutzt ein Unternehmer bei der Vergabe von Rechnungsnummern ein System, aus dem sich eine lückenlose Ab-

folge von Nummern ergeben müsste, führen fehlende Rechnungsnummern zu einem formellen Mangel der Buch-

führung. 

  

Korrespondierende Bilanzierung bei Rückstellung für die Erstellung des Jahresab-

schlusses durch den Gesellschafter 

Zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb gehören neben den Gewinnanteilen des Gesellschafters einer Personen-

gesellschaft auch seine Vergütungen für Tätigkeiten im Dienst der Gesellschaft. Unbeachtlich ist, ob die Leistung 

auf einer zivilrechtlichen oder schuldrechtlichen Grundlage beruht. Es ist das steuerliche Ziel, den Gewinn eines 

Mitunternehmers demjenigen eines Einzelunternehmers anzugleichen. Aus diesem Grund sind Tätigkeitsvergü-

tungen für die Arbeitsleistung eines Mitunternehmers kein Arbeitslohn, sondern sie erhöhen seinen Anteil am 

Gewinn der Gesellschaft (sog. Gewinnvorab). Daher ist der gewinnmindernd in der Gesamthandsbilanz gebilde-

ten Rückstellung für Tätigkeiten des Gesellschafters, wie die Erstellung des Jahresabschlusses, eine korrespon-

dierende Forderung in seiner Sonderbilanz gegenüberzustellen. Es ist bedeutungslos, ob die Vergütung dem 

Gesellschafter zufließt oder bilanzrechtlich zu erfassen ist. Ausschlaggebend ist, dass die Aufwendungen einem 

Auftrags- oder Dienstverhältnis zuzuordnen sind. (Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 
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Nachweis der Ausbildungswilligkeit des volljährigen Kinds als Kindergeldvorausset-

zung 

Für ein volljähriges Kind besteht u. a. Anspruch auf Kindergeld oder Kinderfreibetrag, wenn es das 

25. Lebensjahr noch nicht vollendet hat und eine Berufsausbildung mangels Ausbildungsplatzes nicht beginnen 

oder fortsetzen kann. Das Finanzgericht des Landes Sachsen-Anhalt verlangt allerdings die ernsthafte Ausbil-

dungswilligkeit des Kinds. Der Nachweis kann geführt werden durch eine Bescheinigung der Agentur für Arbeit, 

dass das Kind als Arbeitsuchender gemeldet ist. Ist das Kind nicht bei der Arbeitsagentur als arbeitsuchend ge-

meldet, sind schriftliche Bewerbungen unmittelbar an Ausbildungsstellen sowie deren Zwischennachricht oder 

Ablehnung ebenfalls als Nachweis geeignet. Aus diesen Unterlagen muss erkennbar sein, dass sich das Kind 

ernsthaft um eine Ausbildungsstelle beworben hat. Wurde von der Familienkasse trotz fehlender Nachweise den-

noch Kindergeld ausgezahlt, ist nach diesem Urteil eine Aufhebung der Kindergeldfestsetzung nur mit Wirkung für 

die Zukunft möglich. 

  

Sonderausgabenabzug für dauernde Lasten aufgrund einer Vermögensübertragung 

von Todes wegen 

Dauernde Lasten sind wiederkehrende, ungleichmäßige Aufwendungen, die ein Verpflichteter für längere Zeit 

einem Berechtigten gegenüber in Geld- oder Sachleistungen aufgrund einer rechtlichen Verpflichtung zu erbrin-

gen hat. Dauernde Lasten sind als sog. Versorgungsleistungen unter bestimmten Voraussetzungen als Sonder-

ausgaben steuermindernd berücksichtigungsfähig. Durch das Jahressteuergesetz 2008 wurde der Anwendungs-

bereich der Vermögensübergabe gegen Versorgungsleistungen deutlich eingeschränkt. Durch die Neuregelung 

ist nur noch die Übertragung von Betriebsvermögen, nicht aber von vermietetem Grundbesitz, begünstigt. Das 

Finanzgericht Münster hat entschieden, dass dauernde Lasten im Zusammenhang mit der Übertragung vermiete-

ter Grundstücke, die aufgrund einer vor dem 1. Januar 2008 errichteten Verfügung von Todes wegen geleistet 

werden, nicht als Sonderausgaben abzugsfähig sind, wenn der Erbfall erst nach diesem Stichtag eingetreten ist. 

Der Sonderausgabenabzug richte sich nach dem zum Todeszeitpunkt geltenden Recht. Der Bundesfinanzhof 

muss abschließend entscheiden. 

  

Termingeschäft nur bei Verknüpfung von Eröffnungs- und Gegengeschäft 

Der Bundesfinanzhof hatte über den Verlust aus dem Leerverkauf von Devisen zu entscheiden, bei dem ein Kapi-

talanleger auf einen steigenden Yen-Kurs gehofft hatte. Er hatte sich am 22. Januar 2010 verpflichtet, 

10 Mio. Yen für 79.000 € am 26. Januar 2011 an seine Bank zu verkaufen. Für den Kauf der Yen musste er am 

26. Januar 2011 allerdings 89.000 € bezahlen, so dass er einen Verlust von 10.000 € hatte, den er als negative 

Kapitaleinkünfte aus einem Termingeschäft geltend machte. Der Bundesfinanzhof entschied, dass der Verlust 

nicht abzugsfähig ist, weil kein einheitliches auf Differenzausgleich gerichtetes Termingeschäft vorlag, sondern 

Eröffnungs- und Gegengeschäft unabhängig nebeneinanderstanden. Das Eröffnungsgeschäft vom 

22. Januar 2010 und das Gegengeschäft vom 26. Januar 2011 waren weder miteinander verknüpft, noch beding-

ten sie sich gegenseitig. Hinweis: Der Verlust konnte 2011 aufgrund der damaligen Gesetzesfassung auch nicht 

als privates Veräußerungsgeschäft geltend gemacht werden. Dies ist erst seit dem 24. Dezember 2016 möglich. 
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Zahlung eines Vorschusses steht Tarifermäßigung für außerordentliche Einkünfte 

nicht entgegen 

Außerordentliche Einkünfte, z. B. Entschädigungen als Ersatz für entgangene oder entgehende Einnahmen, 

werden mittels der sog. Fünftelregelung ermäßigt besteuert. Die Tarifermäßigung soll die außergewöhnliche Pro-

gressionsbelastung abmildern, die dadurch entsteht, dass dem Steuerpflichtigen Einkünfte, wie beispielsweise bei 

einer Entschädigung, in einem Veranlagungszeitraum zusammengeballt zufließen. Der Bundesfinanzhof hatte 

den Fall eines Fahrradfahrers zu entscheiden, der 1993 bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt wurde und 

seitdem schwerbehindert ist. Er erhielt von der gegnerischen Versicherung im Jahr 2006 Zahlungen i. H. v. 

25.000 €. Nach einem gerichtlichen Vergleich von Juli 2012 hatte er überdies ab September 2008 Anspruch auf 

regelmäßige monatliche Zahlungen. Deshalb zahlte die Versicherung im November 2012 55.000 € an den Fahr-

radfahrer, wobei sie – wie im Vergleich vereinbart – schon einen Vorschuss aus Februar 2012 i. H. v. 10.000 € 

abgezogen hatte. Das Finanzamt hatte eine ermäßigte Besteuerung der insgesamt 65.000 € in 2012 abgelehnt, 

weil es an einer Zusammenballung der Einkünfte fehle. Der Bundesfinanzhof stellte jedoch klar, dass der zu ver-

rechnende Vorschuss nur eine Zahlungsmodalität und damit unschädlich für die Voraussetzung der Zusammen-

ballung ist. Ebenfalls unschädlich sind die bereits in 2006 geleisteten Zahlungen, da es sich hierbei um eine 

selbstständig zu beurteilende Entschädigung handelt. 

  

Zum Zwecke eines Studiums oder einer Bildungsmaßnahme in Vollzeit besuchte Bil-

dungseinrichtung ist erste Tätigkeitsstätte 

Das Sächsische Finanzgericht hält die Regelung im Einkommensteuergesetz, wonach als erste Tätigkeitsstätte 

auch eine Bildungseinrichtung gilt, die außerhalb eines Dienstverhältnisses zum Zwecke eines Vollzeitstudiums 

oder einer vollzeitigen Bildungsmaßnahme aufgesucht wird, für verfassungsgemäß. Der Gesetzgeber habe sei-

nen ihm zustehenden, weiten Gestaltungsspielraum nicht überschritten. Anderer Ansicht war eine Steuerpflichtige 

mit bereits abgeschlossener Berufsausbildung, die von 2012 bis 2015 eine weitere fachschulische Ausbildung in 

Vollzeit zur staatlich anerkannten Erzieherin absolvierte. Sie klagte gegen ihre Einkommensteuerbescheide, weil 

das Finanzamt die Schule als erste Tätigkeitsstätte ansah und lediglich die Entfernungspauschale für die Wege 

zwischen Wohnung und Schule berücksichtigte. Sie dagegen hatte ihre Aufwendungen insgesamt nach Dienst-

reisegrundsätzen geltend gemacht, begehrte z. B. Verpflegungsmehraufwendungen. Der Bundesfinanzhof muss 

möglicherweise abschließend entscheiden. 

  

Zuordnung einer teilweise betrieblich genutzten Doppelgarage zum gewillkürten Be-

triebsvermögen 

Bei der Zuordnung zum Betriebsvermögen ist bei selbstständigen Gebäudeteilen auf den Raum als Ganzes ab-

zustellen. Ein Einzelunternehmer, der seinen Gewinn durch Bestandsvergleich ermittelte, nutzte die Hälfte der zu 

seinem eigengenutzten Einfamilienhaus gehörenden Doppelgarage für seinen Betriebs-Pkw. Das Finanzamt ging 

hier von notwendigem Betriebsvermögen aus und erfasste nach einer Betriebsprüfung einen Entnahmegewinn, 

nachdem der Betriebsinhaber das Einfamilienhaus auf seine Ehefrau übertragen hatte. Der Bundesfinanzhof teilt 

diese Auffassung nicht. Wird ein einheitliches Gebäude teils eigenbetrieblich, teils fremdgewerblich, teils durch 

Vermietung zu fremden Wohnzwecken oder teils zu eigenen Wohnzwecken genutzt, bilden die verschiedenen 

Gebäudeteile bilanzsteuerrechtlich jeweils selbstständige Wirtschaftsgüter und sind somit auch gesondert zu 

behandeln. Bei betrieblich oder teilweise betrieblich genutzten Gebäudeteilen kann es sich um notwendiges oder 
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gewillkürtes Betriebsvermögen handeln. Die Zuordnung kommt jedoch nur für ganze Räume in Betracht. Da 

höchstens die Hälfte der Doppelgarage betrieblich genutzt wurde, lag kein notwendiges Betriebsvermögen vor. 

Für eine Zuordnung zum gewillkürten Betriebsvermögen fehlte es an der erforderlichen eindeutigen betrieblichen 

Widmung. 

  

Zur sachlichen Verflechtung bei einer Betriebsaufspaltung – Überlagerung durch eine 

Betriebsverpachtung im Ganzen 

Das BFH-Urteil vom 29.11.2017  lässt sich wie folgt zusammenfassen:  

(1) Büroräume sind im Regelfall als wesentliche Betriebsgrundlage anzusehen.  

(2) Eine zu einer Betriebsaufspaltung führende sachliche Verflechtung ist auch dann anzunehmen, wenn die 

wesentliche Betriebsgrundlage, die ein Gesellschafter einer Betriebs-Kapitalgesellschaft überlässt, zwar nicht 

im Eigentum des Gesellschafters steht, er sie aber aus eigenem Recht nutzen kann und zur Nutzungsüber-

lassung berechtigt ist.  

(3) Je nach den Umständen des Einzelfalls können auch immaterielle Wirtschaftsgüter als funktional wesentliche 

Betriebsgrundlagen anzusehen sein.  

(4) Trotz Beendigung einer Betriebsaufspaltung kann eine Betriebsaufgabe im vormaligen Besitzunternehmen 

vermieden werden, wenn zugleich die Voraussetzungen einer Betriebsverpachtung im Ganzen gegeben sind 

und fortdauern.  

(5) Unzureichende Feststellungen der Tatsacheninstanz sind als materiell-rechtlicher Fehler anzusehen, der 

auch ohne entsprechende Rüge zur Urteilsaufhebung führt.  

(6) Eine durch das Finanzgericht ausgesprochene Revisionszulassung bindet den BFH. 

Hinweis: Entfallen die Tatbestandsvoraussetzungen einer Betriebsaufspaltung durch Wegfall der sachlichen oder 

personellen Verflechtung, führt dies auch zur Betriebsaufgabe und damit zur Aufdeckung der stillen Reserven des 

Besitzunternehmens. Von der Rechtsprechung des BFH ist es mittlerweile anerkannt, dass diese schädliche 

Beendigung einer Betriebsaufspaltung vermieden werden kann, wenn die Betriebsaufspaltung lediglich eine Be-

triebsverpachtung überlagert hatte und diese mit der Nutzungsüberlassung aller wesentlichen Betriebsgrundlagen 

wiederauflebt. Da es bei einer Betriebsaufspaltung bereits genügt, wenn der Betriebs-Kapitalgesellschaft lediglich 

eine wesentliche Betriebsgrundlage zur Nutzung überlassen wird, müsste die Besitzgesellschaft vor Beendigung 

der personellen Verflechtung etwa vorhandene weitere wesentliche Betriebsgrundlagen veräußern oder der Be-

triebsgesellschaft mitverpachten. Der BFH hat der Revision des Finanzamts zwar stattgegeben, die Sache jedoch 

zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung zurückverwiesen. Damit ist der Fall weiterhin offen und nach 

den Grundsätzen zu beurteilen, die der BFH der Vorinstanz mit auf den Weg gegeben hat. Diese entsprechen der 

bisherigen Rechtsprechung: Nämlich, dass Büroräume in der Regel zu den wesentlichen Betriebsgrundlagen 

gehören, dass auch nicht im Eigentum stehende Betriebsgrundlagen zur Nutzung überlassen werden können und 

dass selbst immaterielle Wirtschaftsgüter (Kundenstamm) als funktional wesentliche Betriebsgrundlagen anzuse-

hen sein können.  
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4. Erbschaft- / Schenkungsteuer / Bewertungsrecht 

 

Berücksichtigung einer zukünftigen Steuerbelastung bei den Wertfeststellungen für 

Zwecke der Erbschaftsteuer 

Die zukünftige ertragsteuerliche Belastung aufgrund einer im Bewertungszeitpunkt nur beabsichtigten, aber noch 

nicht beschlossenen Liquidation einer Kapitalgesellschaft ist bei der Ermittlung des Substanzwerts nicht wertmin-

dernd zu berücksichtigen. Der Unternehmensgegenstand einer GmbH waren der Erwerb, die Verwaltung, die 

Veräußerung von Grundstücken und die Erstellung von Wohnungen. Als deren Alleingesellschafterin verstarb, 

ging ihr Anteil auf den bisherigen Mitgeschäftsführer über. Bereits lange vor dem Tod gab es keinen operativen 

Geschäftsbetrieb mehr. Zwei Jahre nach dem Tod beschloss der neue Alleingesellschafter die Liquidation. Die in 

diesem Zusammenhang anfallenden Steuern wollte er aufgrund der bereits beabsichtigten Liquidation daher bei 

der Feststellung des Werts der Anteile an der GmbH im Zeitpunkt der Erbschaft wertmindernd berücksichtigen. 

Dies lehnte der Bundesfinanzhof ab. Steuern, die aufgrund einer Liquidation und der damit zusammenhängenden 

Aufdeckung stiller Reserven entstehen könnten, sind weder als Verbindlichkeiten noch als Rückstellungen in der 

Steuerbilanz auszuweisen. Die Steuern sind zu diesem Zeitpunkt noch nicht entstanden. Auch ist ihr Entstehen 

nicht überwiegend wahrscheinlich, da sich bei einer lediglich beabsichtigten Liquidation nicht absehen lässt, ob, 

wann und in welcher Höhe es zu einer tatsächlichen steuerlichen Belastung kommen wird. 

  

Berücksichtigung von Sanierungskosten bei Ermittlung des Ertragswerts eines be-

bauten Grundstücks 

Der Verkehrswert von Mietwohngrundstücken ist für steuerliche Zwecke regelmäßig im Ertragswertverfahren zu 

ermitteln. Bauschäden sind in diesem Verfahren nur insoweit zu berücksichtigen, als sie sich auf den Verkehrs-

wert auswirken. Hat ein bebautes Grundstück trotz hohen Alters eine notwendige durchgreifende Sanierung nicht 

erfahren, liegt ein Bauschaden vor. In diesem Fall ist im Rahmen der Wertermittlung u. a. bei den nachhaltig 

erzielbaren Erträgen von einem mangelfreien Objekt auszugehen und das Ergebnis der Wertermittlung um die 

aufzuwendenden Kosten zu mindern. Wurde dem schlechten Zustand des Gebäudes im Ertragswertverfahren bei 

Erträgen, Bewirtschaftungskosten und Restnutzungsdauer nicht Rechnung getragen, können Instandsetzungs-

kosten (Sanierungskosten) durch Abschläge zu berücksichtigen sein. Diese können z. B. bei zwingend erforderli-

chen Maßnahmen in voller Höhe berücksichtigt werden, wenn sich aus einem Gutachten ergibt, wie sich die 

Mängel und Schäden konkret auf den Verkehrswert auswirken. Folglich können Sanierungskosten nur dann ver-

kehrswertmindernd berücksichtigt werden, wenn bei den nachhaltig erzielbaren Erträgen nicht die derzeit erziel-

ten Erträge, sondern die nach Sanierung erzielbaren Erträge angesetzt werden. Berücksichtigt ein Sachverstän-

digengutachten diese Wechselwirkung nicht, ist es methodisch fehlerhaft und unbeachtlich. 

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

  

Vorerbschaft unterliegt auch bei Verfügungsbeschränkungen in voller Höhe der Erb-

schaftsteuer 

In einem vom Finanzgericht Köln entschiedenen Fall war die auf Sozialhilfe angewiesene Lebensgefährtin des 

Erblassers Vorerbin eines Vermögens von 360.000 €. Nacherbe sollte u. a. ein gemeinnütziger Verein sein. Um 

den Sozialhilfeträger vom Zugriff auf die Erbschaft auszuschließen, hatte der Erblasser angeordnet, dass der 

Vorerbin jeweils nur der nach dem Sozialhilferecht anrechnungsfreie Betrag ausgezahlt wird. Dieser belief sich 
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jährlich auf ca. 1.600 €. Das Finanzamt setzte die Erbschaftsteuer vom geerbten Vermögen auf 96.000 € fest. Die 

Vorerbin wehrte sich hiergegen, weil sie aufgrund ihres Alters nur noch eine Lebenserwartung von 20 Jahren 

habe und ihr voraussichtlich nur insgesamt 32.000 € aus dem Erbe zufließen würden. Nach Auffassung des Fi-

nanzgerichts erwarb die Vorerbin den gesamten Nachlass und schuldet daher auch die Erbschaftsteuer für die-

sen Erwerb. Verfassungsrechtliche Bedenken gegen die Besteuerung des Erwerbs eines Vorerben als Vollerben 

bestünden nicht. Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. Hinweis: In diesem Fall hätte die Ein-

räumung eines Vermächtnisnießbrauchs vermutlich zu einer niedrigeren Erbschaftsteuer geführt. Eine vorherige 

Beratung durch den Steuerberater ist deswegen zu empfehlen. 

 

Vorschriften zur Einheitsbewertung für die Bemessung der Grundsteuer verfas-

sungswidrig 

Die Regelungen des Bewertungsgesetzes zur Einheitsbewertung von Grundvermögen in den „alten“ Bundeslän-

dern sind jedenfalls seit dem Beginn des Jahres 2002 mit dem allgemeinen Gleichheitssatz unvereinbar. Das 

Festhalten des Gesetzgebers an dem Hauptfeststellungszeitpunkt von 1964 führt zu gravierenden und umfas-

senden Ungleichbehandlungen bei der Bewertung von Grundvermögen, für die es keine ausreichende Rechtferti-

gung gibt. Mit dieser Begründung hat der Erste Senat des BVerfG die Vorschriften mit Urteil v. 10.4.2018 für ver-

fassungswidrig erklärt und bestimmt, dass der Gesetzgeber spätestens bis zum 31.12.2019 eine Neuregelung zu 

treffen hat. Bis zu diesem Zeitpunkt dürfen die verfassungswidrigen Regeln weiter angewandt werden. Nach 

Verkündung einer Neuregelung dürfen sie für weitere fünf Jahre ab der Verkündigung, längstens aber bis zum 

31.12.2024, angewandt werden. Für Kalenderjahre ab 2025 hat der Senat Belastungen mit Grundsteuer allein auf 

der Basis bestandskräftiger Einheitswert- oder Grundsteuermessbescheide aus vorausgegangenen Jahren aus-

geschlossen. Hinweis: Der Entscheidung liegen fünf Verfahren, drei Richtervorlagen des BFH und zwei Verfas-

sungsbeschwerden, zugrunde. Die Kläger der Ausgangsverfahren bzw. Beschwerdeführer sind Eigentümer von 

bebauten Grundstücken in verschiedenen „alten“ Bundesländern, die jeweils vor den Finanzgerichten gegen die 

Festsetzung des Einheitswerts ihrer Grundstücke vorgegangen sind. In drei Revisionsverfahren hat der BFH die 

Verfahren ausgesetzt und dem BVerfG die Frage vorgelegt, ob die einschlägigen Vorschriften des Bewertungs-

gesetzes wegen Verstoßes gegen den allgemeinen Gleichheitssatz verfassungswidrig sind. Mit den Verfas-

sungsbeschwerden wird im Wesentlichen ebenfalls eine Verletzung des allgemeinen Gleichheitssatzes gerügt.  

 

5. Gewerbesteuer 

Keine aktuellen Hinweise. 
 

6. Grunderwerbsteuer 

 

Mittelbare Anteilsvereinigung auch bei zwischengeschalteter Personengesellschaft 

Der Erwerb von Anteilen einer über Grundbesitz verfügenden Gesellschaft kann der Grunderwerbsteuer unterlie-

gen. Voraussetzung ist, dass sich durch die Übertragung unmittelbar oder mittelbar mindestens 95 % der Gesell-

schaftsanteile in der Hand des Erwerbers vereinigen. Ein unmittelbarer Anteilserwerb beruht auf dem zivilrechtlich 

wirksam abgeschlossenen Übertragungsvertrag. Beim mittelbaren Erwerb von Gesellschaftsanteilen eines Unter-

nehmens mit Grundstückseigentum scheidet die Anknüpfung an das Zivilrecht aus. In diesem Fall kommt es auf 

die rechtlich begründete Möglichkeit des Erwerbers an, direkt oder indirekt seinen Einfluss auf die über Grundbe-

sitz verfügende Gesellschaft ausüben zu können. Bei einer zwischengeschalteten Personen- wie auch Kapitalge-
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sellschaft ist hierfür die Beteiligung am Gesellschaftskapital maßgebend. Sind dem Erwerber nach einem Anteils-

erwerb mindestens 95 % der Beteiligung am Gesellschaftskapital einer zwischengeschalteten Personengesell-

schaft zuzurechnen, sind auch die unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Personengesellschaft an den 

grundbesitzenden Gesellschaften dem Anteilserwerber mittelbar zuzurechnen. 

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

  

Entgeltliche Mieterdienstbarkeit als Gegenleistung 

Verpflichtet sich der Grundstückskäufer im Zusammenhang mit dem Grundstückskaufvertrag, dem Mieter eine 

beschränkte persönliche Dienstbarkeit gegen angemessenes Entgelt zu bestellen, liegt darin keine Gegenleistung 

für das Grundstück i. S. von § 8 Abs. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG . 

Hintergrund: Bemessungsgrundlage der Grunderwerbsteuer ist die Gegenleistung (§ 8 Abs. 1 GrEStG ). Bei ei-

nem Grundstückskauf gilt nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG als Gegenleistung u. a. der Kaufpreis einschließlich der 

vom Käufer übernommenen sonstigen Leistungen. 

Sachverhalt: Die Beteiligten streiten um die Frage, ob eine Mieterdienstbarkeit Teil der Bemessungsgrundlage für 

die Grunderwerbsteuer ist. 

Hierzu führten die Richter des BFH (Urteil vom 06.12.2017) weiter aus:   

 Dem BFH zufolge sind als sonstige Leistungen i. S. des § 9 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG alle Verpflichtungen des 

Käufers anzusehen, die zwar nicht unmittelbar Kaufpreis für das Grundstück im bürgerlich-rechtlichen Sinne, 

aber gleichwohl Entgelt für den Erwerb des Grundstücks sind (BFH, Urteil v. 10.5.2017). Der Erwerb des 

Grundstücks und die Gegenleistung müssen kausal verknüpft sein. 

 Leistungen des Käufers, die nicht den der Grunderwerbsteuer unterliegenden Rechtsvorgang betreffen, 

insbesondere also für eine andere Leistung aufgewendet werden als für die Verpflichtung, Besitz und Eigen-

tum an dem Grundstück zu verschaffen, scheiden demgegenüber aus der Gegenleistung i. S. von § 8 Abs. 1, 

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG aus (BFH, Urteil v. 10.5.2017). 

 Entgeltzahlungen an Dritte können als sonstige Leistung einzustufen sein und damit zur Gegenleistung 

i. S. des § 9 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG gehören. Dies ist bei einer Verpflichtung des Grundstückskäufers zur Ein-

gehung eines gegenseitigen Vertrags mit einem Dritten der Fall, wenn gewichtige Umstände eine Unausge-

wogenheit der wechselseitigen vertraglichen Verpflichtungen zwischen dem Grundstückskäufer und dem 

Dritten erkennen lassen und der Grundstückskäufer die höherwertige Leistung erbringt. 

 Demgegenüber ist eine Verpflichtung des Grundstückskäufers zum Abschluss eines Vertrags mit einem 

Dritten keine Gegenleistung, wenn sich die Verpflichtungen der Vertragspartner in einem ausgewogenen 

Verhältnis gegenüberstehen. In diesem Fall findet kein auf den Erwerbsgegenstand bezogener Wertzufluss 

oder -abfluss statt. 

 So lag es im Streitfall: Dort sollte die dingliche Mieterdienstbarkeit lediglich den schuldrechtlichen Mietvertrag 

absichern, und zwar für den Fall der Kündigung durch den Erwerber nach Veräußerung im Insolvenzverfah-

ren oder im Falle der Zwangsversteigerung. Eine weitergehende Bedeutung hatte die Mieterdienstbarkeit 

nicht. 

 Anhaltspunkte dafür, dass zwischen der Nutzungsüberlassung und dem Entgelt für die Dienstbarkeit, das 

sich im Streitfall nach der jeweils vereinbarten Miete richtet, ein unangemessenes Verhältnis zulasten der 

Klägerin besteht, hat das Finanzgericht nicht festgestellt. 
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Anteilsvereinigung im Rahmen einer Erbauseinandersetzung 

§ 1 Abs. 3 Nr. 3 GrEStG fingiert einen Grundstücksübergang von dem Veräußerer der Anteile auf den Erwerber 

und rechnet dem Erwerber die der Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar gehörenden Grundstücke grunder-

werbsteuerrechtlich zu. Mit dem Anteilserwerb wird derjenige, in dessen Hand sich die Anteile vereinigen, grund-

erwerbsteuerrechtlich so behandelt, als habe er die Grundstücke von der Gesellschaft erworben, deren Anteile 

sich in seiner Hand vereinigen. Erwirbt ein Miterbe bei der Erbauseinandersetzung einen zum Nachlass gehören-

den Anteil an einer Personen- oder Kapitalgesellschaft und führt dieser Erwerb nach § 1 Abs. 3 Nr. 1 oder Nr. 3 

GrEStG zu einer Vereinigung von Anteilen an einer grundbesitzenden Kapitalgesellschaft, ist die Anteilsvereini-

gung weder nach § 3 Nr. 3 GrEStG noch nach § 3 Nr. 6 GrEStG von der Grunderwerbsteuer befreit, so urteilte 

das Sächsisches Finanzgericht im Urteil  vom 20.3.2017.  

 

Guthaben Instandhaltungsrücklage zählt zur Bemessungsgrundlage für die GrESt 

Die Bemessungsgrundlage für die GrESt ist nach Auffassung des FG Köln nicht um mit übergegangene Gutha-

ben aus einer Instandhaltungsrücklage nach dem WEG zu vermindern (Urteil  v. 17.10.2017, Revision anhängig). 

Hinweis: Der BFH hatte in der Vergangenheit bei rechtsgeschäftlichem Erwerb von Wohnungseigentum das auf 

die Übernahme der Instandhaltungsrücklage entfallende Entgelt nicht der GrESt unterworfen. Das FG ist der 

Auffassung, dass die Rechtsprechung überholt ist, nachdem § 10 WEG mit Wirkung ab 1.7.2007 die Teilrechtsfä-

higkeit von Wohnungseigentümergemeinschaften anordnet. 

 

7. Körperschaftsteuer / Kapitalgesellschaften 

 

Gleichzeitiger Bezug einer Pension und Tätigkeitsvergütung führt zur verdeckten Ge-

winnausschüttung bei einem Gesellschafter-Geschäftsführer 

 

Nach der Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung entsteht eine verdeckte Gewinnausschüttung (vGA), wenn 

der Gesellschafter-Geschäftsführer nach Eintritt des Pensionsfalles weiterarbeitet und seine Tätigkeitsvergütung 

nicht auf die Pension angerechnet wird (BMF-Schreiben. v. 18.9.2017). Die OFD Frankfurt hat in einer Vfg. v. 

6.10.2017 das Problem nochmals aufgegriffen und darauf hingewiesen, dass eine Kürzung des Aktivgehalts nach 

ihrer Auffassung nicht zielführend und die gekürzte Vergütung schon deshalb eine vGA sei, weil eine „Teilzeittä-

tigkeit“ mit dem Aufgabenbild eines Gesellschafter-Geschäftsführers unvereinbar sei und damit dem erforderli-

chen Fremdvergleich nicht standhält. 

  

8. Personalwirtschaft / Lohnsteuer / Sozialversicherung 

 

Werbungskostenabzug bei beruflicher Nutzung einer im Miteigentum von Ehegatten 

stehenden Wohnung 

Nutzt ein Miteigentümer allein eine Wohnung zu beruflichen Zwecken, kann er AfA und Schuldzinsen nach dem 

BFH-Urteil v. 6.12.2017 nur entsprechend seinem Miteigentumsanteil als Werbungskosten geltend machen, wenn 

die Darlehen zum Erwerb der Wohnung gemeinsam aufgenommen wurden und Zins und Tilgung von einem ge-

meinsamen Konto beglichen werden. Hinweis: Im Streitfall hat es wohl Gründe gegeben, die die Klägerin daran 

gehindert haben, die „Arbeitswohnung“ allein zu erwerben, um dann die Aufwendungen in vollem Umfang als 

javascript:link('V-20-Ge-FGKoeln-Az-5K229716-D-20171017-T-Urt');
javascript:link('V-10-G-WEG-P-10');
javascript:link('V-20-Ge-BMF-Az-*-D-20170918-T-*');
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Werbungskosten absetzen zu können. Alternativ hätte sich auch der Abschluss eines fremdvergleichsfesten 

Mietvertrags mit dem Ehemann über dessen Miteigentumsanteil angeboten. Dann wäre der Mietzins als Wer-

bungskosten abziehbar gewesen. Der Ehemann hätte dann zwar Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung zu 

versteuern, bei denen er aber seine grundstücksbezogenen Aufwendungen (AfA, Schuldzinsen usw.) ebenfalls 

als Werbungskosten hätte geltend machen können. Im betrieblichen Bereich wäre bei einer solchen Gestaltung 

auch nur der Miteigentumsanteil des Unternehmer-Ehegatten steuerverhaftet.  

 

9. Umsatzsteuer / Zollrecht 

 

Keine unterschiedlichen Steuersätze bei einheitlicher Leistung 

Der Gerichtshof der Europäischen Union hat bestätigt, dass bei einer einheitlichen Leistung nur ein einziger Um-

satzsteuersatz zur Anwendung kommt. Maßgeblich ist der Steuersatz, der für die Hauptleistung anzuwenden ist. 

Dies gilt auch dann, wenn das Entgelt für die Hauptleistung und die Nebenleistung bestimmt werden können. 

Liegen hingegen getrennte Leistungen vor, ist auf jede Leistung der für sie geltende Umsatzsteuersatz anzuwen-

den, auch wenn ein Gesamtpreis vereinbart wurde. Eine einheitliche Leistung liegt vor, wenn zwei oder mehr 

Einzelleistungen oder Handlungen eines Unternehmers für den Kunden so eng miteinander verbunden sind, dass 

sie objektiv eine einzige untrennbare wirtschaftliche Leistung bilden, deren Aufspaltung wirklichkeitsfremd wäre. 

Eine einheitliche Leistung liegt auch dann vor, wenn ein oder mehrere Teile als Hauptleistung, andere Teile aber 

als Nebenleistungen anzusehen sind, die das steuerliche Schicksal der Hauptleistung teilen. Eine Leistung ist als 

Nebenleistung anzusehen, wenn sie für den Kunden keinen eigenen Zweck, sondern lediglich das Mittel darstellt, 

um die Hauptleistung unter optimalen Bedingungen in Anspruch zu nehmen. Im entschiedenen Fall ermöglichte 

die Gesellschaft eines Mehrzweckgebäudekomplexes – bestehend aus einem Stadion mit den dazugehörigen 

Einrichtungen –, das Stadion im Rahmen von entgeltlichen Besichtigungstouren zu besuchen und hierbei auch 

das im Komplex befindliche Museum zu besichtigen. In diesem Fall lagen eine Haupt- und eine Nebenleistung 

vor. Als einheitliche Leistung war diese einem einheitlichen Steuersatz zu unterwerfen. 

  

Rückwirkender Vorsteuerabzug bei Korrektur einer elektronischen Gutschrift in Pa-

pierform 

Über eine umsatzsteuerbare Leistung kann durch vom leistenden Unternehmer auszustellende Rechnung oder in 

bestimmten Fällen durch vom Leistungsempfänger zu erstellende Gutschrift abgerechnet werden. In beiden Fäl-

len müssen bestimmte Angaben enthalten sein, um dem Leistungsempfänger den Vorsteuerabzug zu ermögli-

chen. Rechnungen und Gutschriften können in Papierform oder elektronisch erstellt werden. Das Finanzgericht 

Baden-Württemberg hat entschieden, dass eine elektronische Gutschrift, die nicht alle zum Vorsteuerabzug er-

forderlichen Angaben enthält, auch in Papierform berichtigt werden kann. Die Berichtigung müsse nicht in der 

Form erfolgen, in der die unvollständige Abrechnung erstellt worden sei. Der Bundesfinanzhof muss abschließend 

entscheiden. 

  

Vorsteuerberichtigung bei Einstellung der steuerpflichtigen Tätigkeit bei einem ehe-

mals gemischt genutzten Gebäude 

Die in einer ordnungsgemäßen Rechnung ausgewiesene Vorsteuer ist nur abziehbar, wenn die Eingangsleistung 

für umsatzsteuerpflichtige Umsätze verwendet wird. Die Vorsteuerabzugsberechtigung richtet sich nach der Ver-
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wendungsabsicht im Zeitpunkt der Eingangsleistung. Entspricht die spätere tatsächliche Verwendung nicht der 

ursprünglichen Verwendungsabsicht und ergibt sich hierdurch ein geringerer oder höherer Vorsteuerabzug, muss 

eine Berichtigung vorgenommen werden. Der Berichtigungszeitraum beträgt bei Grundstücken, grundstücksglei-

chen Rechten oder Gebäuden auf fremdem Grund und Boden zehn Jahre. Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz hat 

entschieden, dass eine Vorsteuerberichtigung vorzunehmen sei, wenn in einem gemischt genutzten Gebäude die 

umsatzsteuerpflichtige Tätigkeit eingestellt wird und sich dadurch die ursprünglichen Verwendungsverhältnisse 

geändert haben. Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. Hinweis: Die auf die Anschaffungs- oder 

Herstellungskosten eines Wirtschaftsguts entfallenden Vorsteuerbeträge müssen mehr als 1.000 € betragen, 

damit die Berichtigungsvorschrift zur Anwendung kommen kann. 

 

10. Verfahrensrecht / AO / FGO 

 

Änderung eines Steuerbescheids bei Berücksichtigung einer Provisionszahlung beim 

Empfänger als steuerpflichtiges Einkommen 

Widerstreitende Steuerfestsetzungen sind auf Antrag unter bestimmten Voraussetzungen zu ändern. Eine wider-

streitende Steuerfestsetzung liegt vor, wenn in zwei oder mehreren Steuerbescheiden aus einem Sachverhalt 

widersprüchliche steuerrechtliche Konsequenzen gezogen werden. Das Finanzgericht Hamburg hatte folgenden 

Fall zu entscheiden: Eine KG zahlte an eine GmbH Provisionen. Den Betriebsausgabenabzug lehnte das Finanz-

gericht in einem vorherigen Verfahren ab, da die KG die betriebliche Veranlassung der Zahlungen nicht darlegen 

konnte. Die GmbH besteuerte die vereinnahmten Provisionen zunächst nicht. Erst in einem Verfahren wegen 

Steuerhinterziehung wurde die Versteuerung bei den Gesellschaftern der GmbH vorgenommen. Die KG bean-

tragte daraufhin in einem Antrag auf Prozesskostenhilfe erneut die Berücksichtigung der Provisionszahlungen als 

Betriebsausgaben. Da die Provisionen bei den Gesellschaftern der GmbH als steuerpflichtige Einkünfte behandelt 

worden seien, müsse bei ihr der Betriebsausgabenabzug zugelassen werden. Diesem Antrag folgte das Finanz-

gericht nicht. Eine Versteuerung beim Empfänger führt nicht dazu, dass beim Zahlenden der entsprechende Be-

triebsausgabenabzug im Wege der Änderung des ihm gegenüber bereits (rechtskräftig) ergangenen Steuerbe-

scheids zu gewähren wäre. 

  

Berichtigung eines Einkommensteuerbescheids bei Eintragung unter einer falschen 

Kennziffer durch den Steuerpflichtigen 

Trägt ein Steuerpflichtiger die Altersvorsorgeaufwendungen der Basisversorgung in seiner Steuererklärung irr-

tümlich in einer falschen Spalte ein und hat dies eine verminderte Abzugsfähigkeit der entsprechenden Aufwen-

dungen zur Folge, kann der bestandskräftige Einkommensteuerbescheid unter bestimmten Voraussetzungen 

geändert werden. Ein Notar hatte seine Einkommensteuererklärungen selbst bearbeitet und die Beiträge zum 

Versorgungswerk in der Anlage „Vorsorgeaufwand“ irrtümlich in der Spalte „Rentenversicherungen ohne Kapita l-

wahlrecht“ eingetragen. Entsprechende Bescheinigungen des Versorgungswerks waren den Steuererklärungen 

beigefügt. Erst nach Bestandskraft der jeweiligen Steuerbescheide erkannte er den Fehler und beantragte die 

Berichtigung der Bescheide mit der Begründung, es läge eine offenbare Unrichtigkeit vor. Das Finanzamt lehnte 

dies mit dem Hinweis ab, es handele sich um einen Rechtsanwendungsfehler. Das Finanzgericht Düsseldorf 

schloss sich der Auffassung des Notars an. Es sei dem Finanzamt aufgrund der vorgelegten Bescheinigungen 

ohne weitere Sachverhaltsermittlung möglich gewesen, den Fehler zu erkennen. 
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Höhe der Nachforderungszinsen in 2013 ist verfassungsgemäß 

Steuernachzahlungen sind 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem sie entstanden sind, zu verzinsen. 

Der Zinssatz beträgt 0,5 % pro Monat, also 6 % pro Jahr. Vor dem Hintergrund des derzeit extrem niedrigen 

Zinsniveaus wurde eine Vielzahl von Klagen gegen die Höhe des Zinssatzes erhoben. Der Bundesfinanzhof sieht 

in der nicht marktüblichen Höhe des Zinssatzes keinen Verstoß gegen den allgemeinen Gleichheitssatz des 

Grundgesetzes, da bei allen Betroffenen der gleiche Zinssatz zugrunde gelegt wird. Auch ist die Höhe des Zins-

satzes nicht unverhältnismäßig, weil sie innerhalb des gesetzgeberischen Gestaltungsspielraums liegt. Einen 

Anspruch auf Erlass der Zinsen verneinte das Gericht unabhängig von den Ursachen einer späten oder verzöger-

ten Steuerfestsetzung. Hinweis: Auch Steuererstattungen werden 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahrs, in 

dem sie entstanden sind, mit dem Zinssatz von 0,5 % pro Monat verzinst. 

  

Zugangsvermutung bei Bekanntgabe eines Steuerbescheids im Ausland 

Bei der Übermittlung eines Steuerbescheids mittels einfachen Postbriefs ins Ausland gilt der Bescheid einen 

Monat nach der Aufgabe zur Post als bekannt gegeben. Es ist nicht erforderlich, dass der Empfänger den Be-

scheid persönlich in Empfang nimmt. Vielmehr reicht es aus, wenn der Brief beim Empfänger so ankommt, dass 

er das Schriftstück unter Ausschluss unbefugter Dritter zur Kenntnis nehmen kann. Der Einwurf in den empfän-

gereigenen Briefkasten genügt den förmlichen Voraussetzungen. Die Grundsätze gelten nach einem Urteil des 

Bundesfinanzhofs auch, wenn der im Ausland ansässige im Geschäftsleben stehende Briefempfänger seinen 

Wohnsitz für eine längere Zeit nicht aufsucht. Ihn trifft eine gesteigerte Verpflichtung, dafür Sorge zu tragen, dass 

ihn fristgebundene Postsendungen rechtzeitig erreichen. 

 

11. Umwandlungssteuerrecht 

Keine aktuellen Hinweise. 

 

12. Wirtschaftsrecht / Zivilrecht 

 

Schutz des Mieters einer Werkswohnung 

Eine gewerbliche Zwischenvermietung nebst dem damit verbundenen sozialen Kündigungsschutz ist auch dann 

gegeben, wenn der Hauptmieter mit der Weitervermietung der Wohnung keinen Gewinn erzielen will, sondern 

diese als Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern als Werkswohnung zur Verfügung stellt. Dies hat der Bundesge-

richtshof entschieden. In dem entschiedenen Fall hatte ein Vermieter an ein Unternehmen eine Wohnung vermie-

tet. Das Unternehmen vermietete diese an einen Mitarbeiter als Werkswohnung weiter. Dabei wurden Mietpreis 

und Betriebskosten ohne Aufschläge weitergegeben. Miete und Betriebskosten wiesen marktübliche Konditionen 

auf. Der Mitarbeiter durfte mit Eintritt in das Rentenalter weiter zu den bisherigen Bedingungen in der Wohnung 

wohnen bleiben. Der Rechtsnachfolger des Vermieters kündigte später das Hauptmietverhältnis und forderte den 

Untermieter zur Räumung und Herausgabe der Mietsache auf, da er diese anderweitig vermarkten wollte. Hier-

gegen wandte sich der Untermieter mit der Begründung, dass es sich bei dem Mietverhältnis um eine gewerbli-

che Zwischenvermietung handele. Der neue Vermieter sei daher infolge der Kündigung des Hauptmietverhältnis-

ses als Vermieter in das Untermietverhältnis eingetreten. Das Gericht teilte die Meinung des Mieters. Der ehema-

lige Untermieter und jetzige Hauptmieter genießt folglich den gleichen Kündigungsschutz wie jeder andere Woh-

nungsmieter auch. 

  


